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Sehr geehrte Frau Direktor, sehr geehrter Herr Direktor! 

 

Im Informationserlass Jänner 2021 haben wir im Punkt 2 angekündigt, dass zur Eingabe von 

Mehrdienstleistungen in Sokrates noch Adaptionen durchzuführen sind.  

 

Diese sind nun von Bit-Media abgeschlossen, sodass wir nun zu den Mehrdienstleistungen ergänzende 

Informationen nachreichen können: 

 

 

1. Beschäftigungsnachweis 
 

Das Formular wurde dahingehend abgeändert, dass bei der Dienstzulage für differenzierte 
Pflichtgegenstände bzw. leistungsdifferenzierten Unterricht statt der Wochenstunde (Wstd) Klassen 
oder Gruppen eingetragen werden. 

 

Hinweis: Bitte von SchulleiterInnen nur für jene Lehrpersonen auszufüllen, bei denen sich ab 
01.01.2021 das Beschäftigungsausmaß oder eine Dienstzulage geändert hat! 
 

 

2. Mehrdienstleistungen 
 

„Es muss jede Lehrerin/jeder Lehrer für jeden Monat, beginnend ab September 2020, in Sokrates 

bestätigt werden, auch wenn sie/er keine Mehrdienstleistung erbracht hat.“ 

 

Damit ist gemeint, dass  die Wochen–MDL für  jeden  Monat, für  jede  Lehrperson, auch  bei  
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„Nullmeldungen“ von der Schulleitung berechnet und genehmigt werden muss und nicht die 

Beschäftigung. 

 

Bitte die (Einzelmehrdienstleistungen) EMDL wie folgt in Sokrates eingeben: 

 

EMDL für geblocktes Tagespraktikum (pragm. und I L – Lehrpersonen) 

 

Laufendes Schuljahr – LehrerInnen – Einzelleistung pflegen 

LehrerIn auswählen – bearbeiten – neu 

Art: EMDL f. Blockpraktikum  

Kostenstelle: EMDL  

Datum: immer Monatserster des Beginns des geblockten Tagespraktikums 

Anzahl: gesamtes Stundenausmaß der Lehrbesprechungsstunden 

speichern 

 

Lehrpersonen im PD-Schema gebührt keine Mehrdienstleistung! 
 

Hinweis: Alle Mehrdienstleistungen und Dienstzulagen für geblockte Tagespraktika, die bereits im 
Kalenderjahr 2020 begonnen haben (z. B. 05.11.2020  - 28.01.2021)  werden von den 
SachbearbeiterInnen in der Bildungsdirektion in STIPAS eingegeben, 
für alle ab 01.01.2021 beginnende wird nur mehr die Dienstzulage in PM SAP angewiesen. 
 

 

 

 

Beispiel: 
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MDL Arbeitsnachweis – Bezirkspersonalreserve - BPR 

 

Laufendes Schuljahr – LehrerInnen – Einzelleistung pflegen 

LehrerIn auswählen – bearbeiten – neu 

Art: Supplierung  

Kostenstelle: SUP  

Datum: 01.03.2021 

Anzahl: nur Unterrichtsstunden, die über das Beschäftigungsausmaß hinausgehen (keine 

Administrationsstunden!) 

speichern 

 

z. B. das Beschäftigungsausmaß laut Lehrfächerverteilung beträgt 18 Wstd., in der ersten Woche im 

März 2021 entstehen 2 EMDL. 

 

Diese werden erst ausbezahlt, wenn die Supplierverpflichtung erfüllt ist! 
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Ergänzung zur Eingabe der MDL für ganzjährige Tagespraktika 

 

Wenn am Antrag ein Zeitraum 01.10.2020 bis zum 30.06.2021 von der PH angegeben ist, gebührt die 
Mehrdienstleistung (z. B. 2 LB) 

vom 01.10.2020 bis zum 31.01.2021 und vom 01.03.2021 bis zum 30.06.2021. Der Monat Februar ist 
immer ausgenommen! 
 

 

 

 

 

 

3. Gehaltsnachweise 
 

Die Einschau in die Gehaltsnachweise durch Lehrpersonen im Aktivstand ist derzeit nur mit einer 

Handysignatur möglich.  

 

 

Die Standesvertretung der steirischen Lehrerinnen und Lehrer und die Gewerkschaft sind mit uns in 

Gesprächen, um Verbesserungen (Einrichtung eines barrierefreien Zugangs) zu erreichen. 

 

Es stehen uns aber keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung, sodass wir den Lehrerinnen und 

Lehrern derzeit keine Alternative anbieten können. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bildungsdirektion können auf Anfragen daher keine andere 

Auskunft geben. Dafür ersuchen wir um Verständnis.  

 

 

4. Personalzahlen 

 

Aufgrund der Umstellung von Landes-SAP (STIPAS) auf Bundes-SAP (PM-LL) wurden neue 
Personalzahlen vergeben. Die alten Personalzahlen sind daher nicht mehr zu verwenden. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die Bildungsdirektorin: 

Mag. Michael Fresner 

Elektronisch gefertigt 
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Ergeht nachrichtlich an: 

1. die Bildungsregionen im Leitweg 

2. den Zentralausschuss Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen 

3. das Amt der Steierm. Landesregierung, Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft, Karmeliterplatz 2, 8010 
Graz 

4. das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Graz-Seckau, Amt für Schule und Bildung, Bischofplatz 4, 8010 
Graz 

5. die Evangelische Superintendentur A.B. Steiermark, Kaiser-Josef-Platz 9, 8010 Graz 

6. Frau Fachinspektorin Sophie Sautter, E-Mail: sophie.sautter@freikirchen.at 

7. Herrn Fachinspektor Ali KURTGÖZ im Leitweg  
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